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Ich lehne das Ausscheiden meines Besitzes als Ausschlusszone, in denen die Errichtung von 

Windkraftanlagen nicht zulässig ist, ab und weise darauf hin, dass ich bereits erhebliche 

Aufwendungen für die Errichtung eines Windkraftwerkes in meinem Besitz in Pusterwald 

bezahlt habe.  

 

Der dem Entwurf zu Grunde liegende Fachbericht zur Wildökologie kann die Ausscheidung 

meines Besitzes als Ausschlusszone nicht nachvollziehbar begründen.  

  

Ich beantrage mir die vorgesehene Verordnung zuzustellen, um mir zu ermöglichen, frist-

gerecht Rechtsschutz zu beantragen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

DI Karl Sackl 

 

 


